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Beratungsfolge Termin Sta-

tus 
Behandlung 

Gemeindevertretung der 
Gemeinde Bönebüttel 

25.01.2016 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
Herr Udo Runow 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Wahl des 2. stellvertretenden 
Gemeindewehrführers der Freiwilligen 
Feuerwehr Bönebüttel-Husberg 
 

 
A n t r a g : 

 
 
 

Der Wahl des Herrn Sebastian Kirchner zum 2. Stellvertretenden Gemeindewehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel-Husberg wird gemäß § 11 Absatz 3 des Brand-
schutzgesetzes Schleswig-Holstein zugestimmt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

 
Keine 
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B e g r ü n d u n g : 

 
Auf der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bönebüttel am 09.12.2015 bat 
der Gemeindewehrführer, Herr Dirk Kock-Rohwer, um die Zustimmung der Gemeindever-
tretung die neue Möglichkeit des Brandschutzgesetzes zu nutzen und auf der Jahres-
hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel-Husberg einen 2. stellvertre-
tenden Wehrführer zu wählen. 
Die Gemeindevertretung entsprach dieser Bitte und beschloss der Wahl eines 2. Stellver-
tretenden Wehrführers zuzustimmen. 
 
Herr Sebastian Kirchner ist auf der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Bönebüttel-Husberg am 08. Januar 2016 als einziger Kandidat vorgeschlagen und dort 
auch zum 2. stellvertretenden Gemeindewehrführer gewählt worden. 
 
Die Wahl bedarf nach § 11 Absatz 3 des Brandschutzgesetzes Schleswig-Holstein 
(BrSchG S-H) vom 10. Februar 1996 in der Fassung vom 15.12.2014 der Zustimmung 
des Trägers der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel-Husberg, also der Zustimmung der 
Gemeindevertretung Bönebüttel. 
 
 
 
 
 
 
(Udo Runow) 

 

Bürgermeister  
 
 


